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Fangschaltung: So ermitteln Sie die Nummer anonymer Anrufer
Anbieter sind verpflichtet, Verbindungsdaten für eine gewisse Zeit zu protokollieren
und zu speichern

Berlin/Göttingen -  "Haltet  ihn in der Leitung, ich brauche nur noch 10 Sekunden,
dann  haben  wir  ihn!"  So  oder  so  ähnlich  klingt  es,  wenn  in  älteren  Krimis  eine
telefonische  Fangschaltung  aufgebaut  wird,  um  einen  anonymen  Anrufer  zu
identifizieren. Dies ist in der Realität nicht der Fall. Hier überträgt seit 1998 prinzipiell
jeder neu geschaltete Festnetz-Anschluss die eigene Nummer an den Angerufenen.
Doch diese kann teilweise oder dauerhaft von den Anrufern unterdrückt werden. Wie
lässt  sich  die  Nummer  in  diesem  Fall  herausfinden?  Alexander  Kuch  vom
Onlinemagazin  teltarif.de  erklärt:  "In  Deutschland  ist  es  den  Anbietern  von
Telekommunikationsleistungen  gesetzlich  vorgeschrieben,  einen  Service  zur
Ermittlung des Anrufers auch bei unterdrückter Rufnummer bereitzustellen. Dies soll
insbesondere der Verbrechensbekämpfung dienen."

Des Weiteren sind die Telekommunikationsanbieter gesetzlich dazu verpflichtet, alle
Verbindungsdaten für eine gewisse Zeit zu speichern. Im Falle einer Straftat werden
diese  auf  richterliche  Anordnung  von  den  Ermittlungsbehörden  zur  Identifizierung
genutzt.  Die  gesetzliche  Basis  zur  Ermittlung  des  Anrufers  findet  sich  im
Telekommunikationsgesetz. "In den heutigen digitalen Telefonnetzen nennt sich der
Dienst zur Ermittlung des Anrufers 'Malicious Call Identification' (MCID). Protokolliert
werden hierbei die Rufnummer sowie das Datum und die Uhrzeit", so Kuch. Hat der
Belästigte die Daten über den Anrufer von seinem Provider erhalten, kann er sie an
die Polizei weiterleiten. Auch vor Gericht können sie verwendet werden. 

Kunden,  die  MCID  nutzen  wollen,  um  kriminelle  oder  belästigende  Anrufer  zu
identifizieren,  müssen  das  Dienstmerkmal  bei  dem eigenen  Provider  beantragen.
Kuch führt aus: "Hierfür müssen die Verbraucher schlüssig vortragen, dass bei ihrem
Anschluss  bedrohende  oder  belästigende  Anrufe  ankommen."  Dieser  Service  ist
jedoch nicht kostenlos. Beispielsweise verlangt die Telekom für die Einrichtung pro
Anschluss einmalig 85,95 Euro. Beginnend mit dem Tag der Einrichtung wird dann
für jeden angefangenen Zeitraum von 14 Tagen ein Betrag von zusätzlich 54,95 Euro
verlangt.  Kuch sagt:  "Im Falle einer telefonischen Belästigung könnte der Anrufer
auch  abgeschreckt  werden,  indem die  Nutzer  ihren  Anrufbeantworter  einschalten
oder androhen, dass die Verbindung zurückverfolgt wird." Auch können inzwischen
bei  aktuellen  Routermodellen  mit  Telefon-Funktion  Anrufer  mit  unterdrückter
Rufnummer dauerhaft gesperrt werden. 

Weitere Einzelheiten lesen Sie unter:  http://www.teltarif.de/anonyme-anrufer-identifi-
zieren 
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Über teltarif.de Onlineverlag GmbH
teltarif.de ist bereits seit Beginn der Liberalisierung des Telekommunikationsmarktes
1998 einer  der  führenden unabhängigen Informationsdienstleister  und Vergleicher
(Quelle:  IVW,  Februar  2016).  Neben  tagesaktuellen  News  und  zahlreichen
Ratgebern informiert zudem ein wöchentlicher, kostenloser E-Mail-Newsletter über
das Geschehen auf dem Telekommunikationsmarkt. 

Informationen für Journalisten
Gerne  können  Journalistenkollegen bei  Telekommunikationsthemen  auf  das
Expertenwissen  von  teltarif.de  zurückgreifen,  zum  Beispiel  um  ihre  Artikel  mit
Tariftabellen oder Ratgeberinhalten zu untermauern. Hierfür stehen die Experten von
teltarif.de interessierten Medien sowohl bei der inhaltlichen Gestaltung von Berichten
als  auch  als  Interviewpartner  zur  Verfügung.  Darüber  hinaus  bietet  teltarif.de
Medienpartnern kostenlose Tariftabellen und weitere Informationen zum Download
und Abdruck in Zeitungen oder Zeitschriften:
http://www.teltarif.de/presse/ bzw. http://www.teltarif.de/intern/printpartner.html

Rückfragen und Interviewwünsche richten Sie bitte an:

teltarif.de Onlineverlag GmbH,
Brauweg 40, 37073 Göttingen
Falko Hansen
Tel: 0551 / 517 57-15, Fax: 0551 / 517 57-11
E-Mail: presse@teltarif.de
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